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Ablauf Hinweise / Dokumente 

  

1. Grundlage und Konzept 
Die Grundlage und das Konzept für die Annahme von Ausbauasphalt sortenrein mit PAK >20´000 bildet die 

Materialbuchhaltung des Kanton Aargau. 

  

2. Belags-Material Annahme PAK >20´000 
Belagsmaterial darf nur mit Rücksprache Verkauf BOZ und mit dem „Begleitzettel für Verkehr mit 

Sonderabfällen in der Schweiz“ VeVa des Kanton Aargau angenommen werden. 

  

3. Lagerung und Kennzeichnung 
Der angelieferte Ausbauasphalt sortenrein mit PAK >20´000 muss separat Gelagert und Gekennzeichnet 

werden. 

  

4. Aufbereitung 
Hinweis: Beim Aufbereiten des Ausbauasphalt sortenrein mit PAK >20´000, in die Korngrösse 0/22, darf kein 

Material aus dem Aufbereitungskreislauf entnommen werden. 

  

5. Lagerung und Kennzeichnung 
Der aufbereitete Ausbauasphalt sortenrein mit PAK >20´000 muss separat Gelagert und Gekennzeichnet 

werden. 

  

6. Aufbereitetes Belags-Material 
Der aufbereitete Ausbauasphalt sortenrein darf ausschliesslich in KMF (Kaltmischgutfundationsschicht) für 

den Kanton Aargau wiederverwendet werden. 

  

7. Rapporting Monatliche Meldung an das Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung Tiefbau Kt. Aargau. 

  

 


